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l FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

SI RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBA[JUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DÄRSTELL(mG MIT GESTRICHELTER LINIE UMFAHREN.

S2 BESTANDTEILE DES BEBAtJUNGSPLANES

GEM. BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG
VOM 8. DEZEMBER 1986 IN VERBINDUNG HIT DER BAUNUTZUNGSVEROPRDNUNG
(BauNVO) [N OER FASSUNG OER BEKÄNNTMÄCBUNG yoM 23. .Jä.NUAR ].990.

1 . ZEICHNERISCHER TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1 . 2 . INTEGRIERTER GRÜNORDNUNGSPLÄN

2 . SCHRIFTLICHER TEIL

2 . 1 . PLÄNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2.2. FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
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2 . 1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

( 5 9 ÄBS. 1-3 BAUGB )

A) ART DËR BAULICHEN NUTZtmG ( S 9 ÄBS NR. l BAUGB +

$ 1 BÄ(JNVO (4+5) )

AI ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. S 4 BAUNVO

(1) ALLGEMEINE WOHNGEBIETE DIENEN VORWIEGEND DEM WOHNEN.
ZULÄSSIG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
DIE DER VERSORGUNG DE$ GEBIETES DIENENDEN LÄDEN. SCHENK- UND
SPEISEVIRTSCHAFTEN, SOWIE NI.CHT STÖRENDE HANDWERKSBETRIEBE,
ANLAGEN FOR KIRCHLICHE, KULTURELLE. SOZIALE UND GESUNDHEIT-
LICHE UND SPORTLICHE ZWECKE .

(2)
l
2.

(3) AUSNAHMSWEISE KÖNNEN ZUGELASSEN WERDEN
1 . BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEVERBES,
2 . SONSTIGE NICHT STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE
3 . ANLAGEN FOR VERWALTUNGEN
4 . GARTENBÄUBETRIEBE

NICHT ZULÄSSIG SIND GEM. S l ABS. 5 BAUNVO
5 . TANKSTELLEN ,

B) Kaß DER BAULICHEN NUTZNG ( s 9 aBS. l NR.l BAUGB

1. V. M. S 17 ABS. 10 BAUNVO )

FESTLEGUNG GEH. PLANEINTRÄG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN ALS HÖCHST-
WERT. DIESE HÖCHSTWERTE SIND ZULÄSSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER
ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, SOWIE DIE VORSCHRIFTEN
DER LBAUO, NICHT ZU EINER GERINGEREN' AUSFNTZUNG ZWINGEN.

C) BAUWEISE ( S 9 ABS. l NR. 2 BAUGB )

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH WIRD OFFENE BAUWEISE FESTGELEGT
ES SIND EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG. DIE.GEBÄUDELÄNGE DARF 30 M
NICHT ÜBERSCHREITEN .
AUSNAHME: SÄNGERHEIM GEBÄUDELÄNGE BIS 40 M.

DIE GARAGEN SIND ENTWEDER GEBÄUDEINTEGRIERT ODER INNERHALB DER BEBAU
BAREN FLÄCHEN ODER AUF DEN FOR GARAGEN GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN ZU
ERRICHTEN (VERGL. AUCH ERTL. BAUVORSCHRIFTEN WEGEN DÄCHFORM UND
DACHNEIGUNG)
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D) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ( 5 9 ABS l NR.2 BAUGB )

DIE GEBÄUDE SIND PARALLEL ZU DEN STRÄ$SEN$EITIGEN BAU-
GRENZEN ( 5 23 ABS. 3 BAUNVO ) ZU ERRICHTEN. DIE FIRST-
RICHTUNGEN SIND GEMÄSS PLANEINTRAG WAHLWEISE ODER ZWINGEND
FESTGELEGT

E) FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENÄNLAGEN

( S 9 ABS. l NR.4 BAUGB )

fq' GARAGEN SIND AUF DEN BESONDERS GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN tmD INNER-
HALB DER BEBAUBAREN FLÄCHE ODER GEBÄUDEINTEGRIERT ZULÄSSIG,
WENN DIE FESTSETZUNGEN ÜBER 'DIE BA(HEISE VORRANGIG EINGEHALTEN

VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLPLATZ ÄLS STAURAUM ZUR ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHE ($TASSENBEGRENZUNGSLINIE) VON MINDESTENS 6 , OO H
VORZUSEHEN. NEBENÄNLÄGEN IM SINNE DES S 14 ABS. l BAUNVO SIND NICHT
ZULÄ$SIG. AUSNAHMSWEISE KÖNNEN GARTENHÄUSCHEN UND/ODER PERGOLEN BIS ZU
EINER GROSSE VON 16 M2 FÜR DÄS ERSTGENÄNNTE UND 30 M2 FÜR LETZTERE ZU-
GELASSEN VERDEN, SOFERN SIE DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN
DIESER SATZUNG ENTSPRECHEN UND SONSTIGE NACHBÄRRECHTLICHE VOR-
SCHRIFTEN NICHT ENTGEGENSTEHEN.

SIND

F) HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN

( S 9 ABS. l NR. 6 BAUGB )

DIE ZAHL DER WOHNUNGEN IST ÄUF ZVEI STOCK JE WOHNGEBÄUDE BEGRENZT

G) ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

( $ 9 ABS. l NR.ll BAUGB )

VERKEHRSFLÄCHEN, VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBE-
STlllHUNG, SOWIE FLÄCHEN FÜR DAS PARKEN VON FAHRZEUGEN
SIND IM GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES
ENTSPRECHEND DEM EINTRAG IN DIE PLÄNZEICHNUNG FEST-

ZUR GLIEDERUNG DES STRAßENRAUMES UND ÄUS GRÜNDEN DER
SICHERHEIT DES FLiEßEnDEN UND RUHENDEN KRaFTraHRZEUG-
VERKEHRS. SOWIE DER ANDEREN VERKEHRSTEILNEHMER, SIND AN
DEN IN DER GLANZE'lCHNUNG GEKENNZEICHNETEN STELLEN VER-
KEHRSGRONFLÄCHEN ANZULEGEN UND DAUERHAFT ZU UNTERHALTEN
(VGL. Ë.ucH puNKr 2 . 2 + ii)

GESETZT
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H} HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN GEM. 5 9 ÄBS 2 BAUGB

BEZUGSHÖHE +/-O,OO IST OK STRASSENBELÄG DER AM NÄCHSTEN GELEGElIEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GRADIENTE)
IN GEBÄUDEMITTE. DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS ÜBER DEM KELLER-
GESCHOSS IST SO ZU PLÄNEN, DASZ DIESES NICHT MEHR ALS 1,40 M IM
MITTEL ÜBER DIE GELÄNDEOBERFLÄCHE HINAUSRAGT. (VERGL. LBAU0 52 ÄBS.4)
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG, SOFERN DIE
REGEL(enGEN ÜBER DIE HÖHE DER DACHRINNE ERFÜLLT SIND.
DIE HÖHE DER OBERKANTE DER DACHRINNE WIRD VIE FOLGT FESTGELEGT:

GEBÄUDE ÄN DER SÜDSEITE DER VERKEHRSFLÄCHEN MIND .
HÖCHST
MIND .
HÖCHST
MIND .
HÖCHST

2,80 M
4,80 M
2,80 M
4,00 M
2,80 M
3,80 M

GEBÄUDE AN DER NORDSEITE DER VERKEHRSFLÄCHEN

GEBÄUDE AN DER OST- U. WESTSEITE DER VERKEHRSFLÄCHEN

BEI ECKGRUNDSTÜCKEN IST DIE SEITE DES HAUSEINGANGES FÜR DIE HÖHEN-
FESTLEGUNG MASSGEBEND .
BEI GIEBELSTÄNDIGER BAUWEISE GELTEN DIE VORGENANNTEN HÄSZE SINNGEMÄSS

(
DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE FIRSTHÖHE BETRÄGT BEI l + ID 10,00 M.
DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HÖHE .VON
+ O , 20 M NICHT ÜBERSTEIGEN .
HINWEIS : KELLERGESCHOS$E DER BAULJICHEN ANLAGEN SIND AUFGRUND DER
roPOCkXPKiscKEN VERHÄLTNISSE NICHT IMMER iM FREIEN GEFÄLLE AN DaS
ÖFFENTLICHE KANALNETZ ANZUSCHLIEßEN UND zu ENTVÄSSERN. FÜR DIE IM
UG ANGEORDNETEN NA$SRÄUME SIND ENTSPRECHENDE ABVASSERHEBEANLAGEN
VORZUSEHEN .

.c

GEBÄUDE NORDSEITE ax srxlsu GEBE.UDE SUDSEITE W STRAng

$
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H) NÄCHRICHTLICHE ÜBERNAHME

MIT SCHREIBEN VOM 29.04.91 BITTET DAS LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE
UM FOLGENDEN HINWEIS :
DIE AUSFÜHRENDEN BAUFIRMEN VERDEN EINDRINGLICH ÄUF DIE BESTllmUNGEN
DE$ DENKMALSCHUTZ- UND PFLEGEGESETZES VOM 23.03.1978 (GVBL. 1978,
NR. 10 SEITE 159 FF) HINGEWIESEN. DANACH IST JEDER ZUTAGEKO)MENDE
ARCHÄOLOGISCHE F(mD UNVERZÜGLICH ZU MELDEN, DIE FUNDSTELLE SOWEIT ÄLS
MÖGLICH UNVERÄNDERT ZU LASSEN UND DIE GEGENSTÄNDE GEGEN VERLUST ZU
SICHERN .
BEI DER AUSFÜHRUNG DER ERDARBEITEN HÄT DIE AUSFÜHRENDE BAUFIRMA
DEM LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE

AHT SPEYER
KLEINE PFAFFENGASSE IO
6720 SPEYER
TEL . : 06232/107-300

ZU GEGEBENER ZEIT RECHTZEITIG DEN BEGINN DER ARBEITEN ANZUZEIGEN,
DIESE ÜBERWACHT VERDEN KÖNNEN.

DAMIT
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2 . 2. FESTSETZUNGEN ZU GRÜNORDINNG

FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLÄNZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN lmD

SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN, SOWIE BINDUNGEN FÜR BE

PFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHÄLTlmG VON BÄUMEN STRÄUCHERN

UND SONSTIGEN BEPFLÄNZtmGEN

( S 9 ABS. l NR.25 A. UND B. BAUGB )

Ö 2.2.1 FLÄCHEN ZUM ANPFLÄNZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
NACH S 9 ABS. ]. NR. 25 BauGB

INNERHALB DER FLÄCHEN ZUM ANPFLÄNZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
SIND EINHEIMISCHE GEHÖLZARTEN GEHÄSS DER ARTENLISTE ANZUPFLANZEN
UND MIT ERSÄTZVERPFLICHTtiNG ZU UNTERHALTEN .
ES IST EIN GEHÖLZ AUF 1,5 BIS 2,5 M2 ZU PFLANZEN. ÄUF JEDEM
GRUNDSTÜCK SIND IN DEN O. G. FLÄCHEN MINDESTENS ZVEI BÄUME ZU
PFLANZEN .
AUF DEM GRUNDSTÜCK WESTLICH UND SÜDLICH DES SÄNGERHEIMES SIND
DIE VORHANDENEN GEHÖLZFLÄCHEN DER NATÜRLICHEN SUKZESSION ZU
ÜBERLÄ$SEN .
IM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND HIERFÜR HOCH$TÄMME MIT EINEM
STÄMMUMFÄNG VON MINDESTENS 14 - 16 CM ZU VERWENDEN. DIE BÄUH-
SCHEIBEN SIND DURCH BAULICHE MASSNAHMEN VOR STREUSALZEINVIRKUNG ZU
SCHÜTZEN .
IN DEN GÄRTEN KÖNNEN ANSTELLE VON HOCHSTÄMMEN AUCH HEISTER MIT
EINER MINDESTHÖHE VON 200 CH GEPFLANZT WERDEN.
FÜR DAS ANPFLÄNZEN VON OBST- UND NU$SBÄUMEN GELTEN KEINE EIN-
SCHRÄNKUNGEN, JEDOCH l$T DA$ NACHBARRECHT WEGEN DER ERFORDERLICHEN
GRENZABSTÄNDE ZU BEACHTEN .
DIE IN DER PLANDÄR$TELLUNG ENTSPRECHEND GEKENNZEICHNETEN BÄIJME
SIND ZU ERHALTEN. SIE SIND WÄHREND DER BAUMASSNAHMEN VOR BESCHÄDI-
GUNGEN ENTSPRECHEND DIN 18 920 ZU SCHÜTZEN.
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ARTENLI STE

BÄUlIE ERSTER ORDNUNG :
- SPITZAHORN(ÄCER PLATANO1DES)
- BERGÄHORN(ACER PSEUDOPLATA)NS)
- HÄNGEBIRKE (BETULA PENDULA)
- ROTBUCHE (FÄGUS SILVÄTICA)
- GEMEINE ESCHE (FRAXINUS EXCELSIOR)
- STiELEICHE (QUERCUS ROBUR)
- TRÄUBENEICHE(QUERCU$ PETRAEA)

BÄUME ZWEITER ORDNUNG :
- HAINBUCHE(CÄRPINUS BETULUS)
- FELDAHORN (ÄCER CÄMPESTRE)

EBERESCHE (MORBUS AUCUPARIÄ)
- ELSBEERE (MORBUS TORMINALIS)
- VOGELKIRSCHE (PRUNUS AVIUM)

STRÄUCHER :
ROTER HÄRTRIEGEL(CORPUS SANGUINEA)
WALD-HAGEL (CORYLUS AVELLÄNA)
VEISSDORN.(CRÄTAEGUS MONOGYNÄ)
SpINDELSTRÄUCH(EUONIMUS EUROPAEUS)
LIGUSTER (LIGUSTRUM VULGARE)
FAULBÄUM (RHAMNUS FRANGULA)
SCHWARZER HOLUNDER (SAMBUCUS NIGRA)
GEMEINER SCHNEEBALL(VIBURNUH OPULUS)

f
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2 . 2 . 2 . VERKEHRSGRÜN

IM VERKEHRSRÄUM SIND ÄN DEN GEKENNZEICHNETEN STELLEN BÄUME DER
AUSWAHLLISTE A ZU PFLANZEN UND MI,T ERSATZVERPFLICHTUNG ZU
UNTERHALTEN .
IH ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND HIERFÜR HOCHSTÄMME MIT EINEM
STÄMMUMFANG VON MINDESTENS 14 - 16 CM ZU VERWENDEN. DIE BÄUM-
$CHEIBEN SIND DURCH BAULICHE MASSNAHMEN VOR STREUSALZEINVIRKUNG ZU
SCHÜTZEN .

2.2. 3 . GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUBAREN GRUND$TÜCKSFLÄCHEN

DIE NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN BEBAUTER GRUNDSTÜCKE
SIND GÄRTNERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN, SOWEIT SIE NICHT
ALS zuranKt ODER NOTWENDIGE STELLPLATZFLÄCHE BENÖTIGT VERDEN.
SITZPLÄTZFLÄCHEN UND WEGE SIND MIT OFFENPORIGEN BELAGS-
MATERIÄLIEN ANZULEGEN, BZW. HIT ENTSPRECHEND GROSSER FUGE AUS
ZUBILDEN, UM EIN VERSICKERN DES OBERFLÄCHENVASSERS ZU ERHÖG-

FÜR DIE AUSWAHL DER GEHÖLZE GELTEN DIE ANGABEN DER VORGE-
NANNTEN PUNKTE SINNGEMÄSS .

LICHEN

2.2.4 REGENWÄSSERVERSICKERUNG AUF DEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN

DIE RÜCKWÄRTIGEN, DEM GARTEN ZUGEWANDTEN DACHFLÄCHEN VON HÄUPT-
UND NEBENGEBÄUDEN KÖNNEN ÜBER GEEIGNETE, BAULICHE EINRICHTUNGEN
WIE SICKERSCHACHT, ZISTERNE, FEUCHTMULDEN ODER TEICHÄNLAGEN AUF
DEM JEWEILIGEN GRUNDSTOCK ENTVÄSSERT VERDEN. DIE AUSBILDUNG DER
VERSICKEREINRICHTUNG IST MIT DER ZUSTÄNDIGEN WASSERBEHÖRDE
ABZUSTIMMEN.

fn.
2 . 2 . 5 . GRENZABPFLANZUNGEN

FICHTEN ALS GRENZHECKEN SIND UNZULÄ$SIG
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11 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LBAUO

- LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND-PFALZ (LBAUO) VOH 28.NOVEMBER 1986
( GVBL. 1987 S . 48)

A. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

DACHFORM

FOR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAtNNGSPLANES SIND GEM. PLÄN-
EINTRAG SATTELDÄCHER , VALHDÄCHER ODER AUS SATTELDÄCHERN ZUSAMMENGESETZTE
DÄCHER ALS DACHFORM ZULÄSSIG. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND HIT DER PLAN-
EINTRÄGUNG VORGESCHRIEBEN. NEBENFIRSTE SOLLEN MINDESTENS 30 CM
NIEDRIGER ALS DER HAUPTFIRST SEIN. DER HAUPTFIRST SOLL VON EINEM
GIEBEL ZUM ANDEREN VERLAUFEN .

AUSNAHME: FÜR cxnxcEF ENTLANG DER GRUNDSTÜCKSGRENZE SIND AUCH rLacH-
DÄCHER ODER FLACHGENEIGTE DÄCHER ZULÄSSIG.

DACHNEIGUNG

DIE DACHNEIGUNG DER SATTELDÄCHER IST FESTGESETZT GEM. PLAN
EINTRAG. BEI GEBÄUDEN MIT ZUSAMMENGESETZTEN SÄTTELDÄCHERN
DÜRFEN DIE DÄCHNEIGIJNGEN NICHT VONEINANDER ABWEICHEN.
DIE EINZELNEN DACHSEITEN EINES DACHES MASSEN EBENFALLS
GLEICHE NEIGUNGSVINKEL AUFWEISEN.

n
r*.

DACHEINDECKUNG

ZULÄSSIG SIND NUR NATURROTE ODER DUNKELBRAUNE ZIEGEL- ODER BETONDACH$TEINE
ALS DACHEINDECKUNG. SCHWARZE, DUNKEL- ODER HELLGRAUE DACHEINDECKUNGEN
SIND NICHT ZULÄSSIG .

DÄCHOBERSTAND UND TRÄUFAUSBILDUNG

DER DÄCHÜBERSTÄND HUSS AN DER TRÄUFSEITE MEHR ALS 50 CM UND WENIGER
ALS 1,10 H UND AH ORTGANG MEHR ÄLS 20 CM BETRAGEN. ENTGEGEN DEN FEST
SETZUNGEN ÜBER DACHÜBERSTÄNDE KÖNNEN IN AUSNAHMEFÄLLEN BEFREIUNGEN
AUSGESPROCHEN WERDEN, WENN EINE BESONDERE ARCHITEKTONISCHE UND
FUNKTIONELLE ABSICHT ERKENNBAR IST, ÜBERDACHUNGEN VON EINGÄNGEN,
LOGGIEN UND TERRASSEN IN DIE GESÄMTGESTALTUNG DES DACHES ZU IN-
TEGRIEREN

GESTALTUNG VON DÄCHAUFBÄUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DÄCHFENSTERN

DÄCHAUFBÄUTEN (DACHGAUBEN) SIND NUR IH 1. DACHGESCHOSS ZULÄSSIG BEI l
+ ID .ZUR GLIEDERUNG DER DACHFLÄCHEN IST EINE KOMBINATION ÄUS MEHREREN
(HÖCHSTENS 3 STücK) DXCnaUFBaUTEN MÖGLICH. STKxßENSEiTic DARF DIE
EINZELBREITE NICHT MEHR ALS 3,50 M BETRÄGEN, GEMESSEN AN DER
BREITESTEN STELLE .
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AUSNAHME: BEI FLEDERHAUSGÄUBEN WIRD DIE llITTLERE BREITE GEI(ESSEN.
DER SEITLICHE ABSTAND ZUM ORTGANG HUSS MINDESTENS 2,50 M BETRAGEN

DaCHEINSCHNITTE ztm ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM XLS LOGGIA ODER DaCH-
BaLKONE SIND UNZULÄS$1G. lur DER DEH ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM ABGB
WANDTEN SEITE SIND DACHEINSCHNITTE UND/ODER DACHAUFBAUTEN BIS ZU
EINER GRÖßE VON 40% DER LÄNGE DES DACHES ZULÄSSIG. DER SEITLICHE
aBSTaND zum ORTGANG auß MINDESTENS 2,so H BETRAGEN.

B . FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

Ö rENSTZRÖFTNUNGZN zuM ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM

zun ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM SIND FENSTER so zu GESTALTEN, Dxß
STEHENDE FORMATE ENTSTEHEN, D.H. DIE FENSTERHÖHE Muß GROßER SEIN
ALS DIE FENSTERBREITE. BREITERE FENSTERÖFFNUNGEN SIND MÖGLICH, DOCH
SIND sIE DURCH RanMENHÖLZER ODER PFEILER so zu GLIEDERN, 0Xß STEHENDE
FENSTERFORMÄTE ENTSTEHEN .
FENSTERELEMENTE. SOWIE TÜREN UND TORE HIT METÄLLISCH GLÄNZENDER OBER-
FLÄCHE SIND NICHT ZULÄSSIG .
MÖGLICH SIND HOLZ, KUNSTSTOFF UND DUNKEL ODER FARBIG ELOXIERTES ODER
FARBBESCHICHTETES LEICHTMETALL .

AUSSENYÄNDE

n
f

FOLGENDE MATERIALIEN SOLLEN HAUPTSÄCHLICH VERWENDUNG FINDEN

PUTZ ÄLS GLÄTTPUTZ ODER KELLENlmRFPUTZ, HOLZ, SANDSTEIN' ODER SAND
STEINÄHNLICHE MATERIALIEN .

FÄRBGESTÄLTUNG DER FASSADEN

DIE VERWENDUNG GRELLER FASSADENFARBE IST UNZULÄSSIG. VORGESCHLAGEN
WERDEN . ERDFARBEN IN PASTELLTÖNEN.

FOLGENDE MATERIALIEN SIND FÜR DIE aUßEKVXNDZ UNZULÄSSIG

MATERIALIEN HIT GLÄNZENDER OBERFLÄCHE, VIE Z.B .GLÄSIERTE FLIESEN
ODER KERAMIKPLATTEN. AUSNAHME: FÜR GEBÄUDESOCKEL ODER ALS GLIEDERUNGS
ELEMENT IM ERDGESCHOSS SIND HÄTTE KERÄMIKPLÄTTEN IN ERDFARBEN MÖGLICH
DEREN PLATTENGRößE JEDOCH NICHT GRößER IST, aLS DaS DIN-FORMAT
EINES NF-ZIEGELSTEINES .
KUNSTSTOFF- , ISBESTZEmENT- , TESRPXPP- ODER METALLÄUßE}NANDVER-
KLEIDUNGEN, SOWIE VERKLEIDUNGEN AUS MARMOR ODER KUNSTSTEINPLATTEN.
AU$SNÄHME : SENKRECHTE FLÄCHEN VON DACHGAUBEN
GLASBAUSTEINE IN FENSTERN ZUM ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM.

\
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C GESTALTUNG DER NICHTÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (5 86 ABS.l NR.3 LBAUO)

GESTÄLTtmG DER NICHT ÜBERBAUBÄREN GRUND$TÜCKSFLÄCHEN

( S 86 ÄBS. l NR.3 LBAUO )

DIE NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN BEBÄUTER GRUND-
STÜCKE SIND GÄRTNERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN,
SOWEIT SIE NICHT ALS ZUFAHRT ODER ALS NOTWENDIGE STELL-
PLATZFLÄCHEN BENÖTIGT VERDEN.
FÜR DIE ARTENAUSVAHL DER BEPFLANZUNG GELTEN DIE
ANGABEN DES BEBAUUNGSPLANES "FLÄCHEN ZUM ÄNPFLANZEN
VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN'' SINNGEMÄS$.
ALS NÄDELGEHÖLZ SOLL VORWIEGEND DIE GEMEINE EIBE
GEPFLANZT VERDEN .

( TÄXUS BACCÄTA)

STÄNDPLÄTZE FÜR ABFALLBEHÄLTER, DIE UNMITTELBAR AN DIE ÖFFENTLICHE
VERKEHRSFLÄCHE ABGRENZEN SIND UNZULÄ$SIG. SIE SIND GESTALTERISCH
IN DEN VORGARTEN so zu INTEGRIEREN UND XBZUPTLaNZEN, oxß SIE voa
ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM AUS NICHT EINSEHBAR SIND (S 86 LBAUO)
Z.B. DURCH MAUER, HECKE, GELÄNDEMODELLIERUNG.
IN DEN RÄNDBEREICHEN DES GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES
HÖHEN ÄN BESTEHENDE GELÄNDEFORMEN ANZUGLEICHEN .

SIND DIE

EINFRIEDUNGEN UND ABGRENZUNGEN UND DEREN GESTALTUNG (5 86 ABS l NR'.3
(

LBAUO

FÜR DIE ABGRENZUNGEN DER VORGÄRTEN ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM UND
SEITLICH JEWEILS BIS ZUR VORDEREN GEBÄUDEFLUCHT SIND NUR EINFRIEDUNGEN
BIS ZU EINER HOHE VON 80 CM ERLAUBT
SONSTIGE GARTENFLÄCHEN, DIE ZUR ERHOLUNG DER BEWOHNER DIENEN, KÖNNEN ZU
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN ZUM SCHUTZ VOR EINSEHBARKEIT, WIND USV. MIT
HECKEN UND HOLZLÄMELLEN ODER HOLZPÄLISADEN BIS ZU EINER HÖHE VON 1,80 M
ABGEGRENZT VERDEN. ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN SIND NUR HECKEN
IN VERBINDUNG MIT MASCHENDRAHT ZULÄSSIG.
AUSNAHMSWEISE KÖNNEN ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN HOLZPALISÄDEN,
HOLZLÄMELLEN ODER MAUERN ALS SICHT-, WIND- ODER SONNENSCHUTZ ZUGELASSEN
VERDEN. SOFERN SIE EINE HÖHE VON 1.80 H UND EINE GESAMTLÄNE VON 6,00 M
NICHT ÜBERSCHREITEN .
BEI EINFRIEDUNGEN ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN GRUND-
STÜCKEN BZV. WEGEN IM SÜDEN. OSTEN UND NORDEN DES PLANBEREICHES SIND DIE
BESTlllMUNGEN DES NACHBARRECHTSGESETZES RHEINLAND-PFALZ ZU BEACHTEN, D. H.
DIE EINFRIEDUNGEN MASSEN 50 CM VOR DER GRENZE AUF DEH GRUNDSTÜCK ERRICHTET
VERDENR E
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LÄNDESPFLEGERISCHER PLÄNUNGSBEITRÄG ZUM
BEBAUUNGSPLAN "ÄN DER ROTTWEGSHOHL",

GEMEINDE BIS SERSHEIM

Grund lagen und Er läu te rung

1 . Einleitung

n 1.1 Dans tel lung des Vorhabens

Die Gemeinde Bissersheim beabsichtigt. ]lür die Bereü.tstellung von
Wohnbauflächen ei.nen Bebauungsplan aufzustellen: Die Fläche des
Planungsbereichs beträgt ca. 1,4 ha.

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung des
landespflegerischen Planungsbeitrages

Hinter a]].en Bemühungen der Landespflege nicht nur in der Bauleit-
planung stehen die Ziele des Naturschutzes und der Landespflege, wi.e

sie im Landespflegegesetz von Rheinland-Pfalz in S l formuliert
sind. Hiernach sind Natur und Landschaflt im besiedelten und unbesie-
delten Bereich so zu schützen. zu pflegen und zu entwickeln, daß

l
2

3

4

die Leistungsfähigkei.t des Naturhaushalts,
die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.
die Pflanzen- und Tierwelt jovi.e
die Vielfalt. Eigenart und Schönhei.t von Natur und Land
schaft

als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzungen für seine
Erholung in Natur und Landschalit nachhaltig gesichert sind.



Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli.chung dieser
Ziege werden im Bebauungsp]an festgesetzt. Da ein Bebauungsp]-an im
a[[gemeinen die Grund.Lage ]]ür Eingriffe in Natur und Landschaft dar-
ste].It. muß in der Planung auch dargestellt werden. aus welchen
Gründen von den ]andespf]egerischen Zie].vorstellungen (nach S 17
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2) abgewichen wird und vie Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft vermieden und unvermeidbare Beeinträchtigungen
ausgeglichen werden sollen .

Hieraus werden die grünordnerischen Festsetzungen nach S 9 Abs.l
Satz l Nr. 4. 5, 10, 15, 18. 20 und 25 BauGB entwickelt und in den
Bebauungsplan integriert



2 . Ausgangslage

Grundlage des landespf].egerischen Planungsbeitrages ist eine Beur-
teilung des Ausgangszustandes. Hierbei werden die natürlichen Land-
schaftsfaktoren. die Nutzungen sowie die Vorgaben der übergeordneten
Planungen fur den Planungsraum berücksichtigt

2.1 Naturräumliche Einordnung des Planungsgebietes,
klimatische und geologische Voraussetzungen

Bissersheim ].legt im Bereich der sog. "Vorderpfälzer Riedel''. Es
handelt sich hierbei. um den Raum zwischen den Vorhügeln des
Haardtrandes und den Rheinterrassen. Äls "Riedel'' werden die flachen
Rücken zwischen den am gesamten Haardtrand in West-Ost-Richtung ver-
laufenden Tälchen bezeichnet

Das Klima ist. vie im gesamten Vorderpfälzer Tiefland. mi.t mehr als
9o C im Jahresmittel ausgesprochen mild. Der mi.ttlere Jahres-Nieder-
schlag liegt bei ca. 560-580 mm.

Die geologe.schen Verhältnisse sind geprägt von den pleistozänen Löß-
sedi.merten. welche in wechselnden $chichtdicken die Kaese und Sande

bzw. Kalkstei.ne und Kalkmergel des berti.är überdecken.

Die anzutreffenden Bodentypen sind laut Bodenkarte 1:25000 im West
tei]. des Planungsgebietes ein erodierter. Braungrauer Tschernosem
und im Ostteil ein Kolluvium aus Löß' über Löß. Beide Bodentypen sind
geprägt durch hohe Wasserdurchlässigkeit und Regenkapazität, ein ge-
ringes physikochemisches Filtervermögen sowie eine mittlere prodi.er-
barkei t

f'l

Aufgrund der Standorteigenschaften ist die sog. ''Heutige, potentiell
natürliche Vegetation" (ÖPNV) der Perlgras-Buchenwald (Melico-Fage-
tum)

2 . 2 . Räumliche Lage

Das Planungsgebiet befindet sich an einem Nordhang des Eckbachtales
im oberen Hangbereich und schließt südwestlich an die vorhandene Be-



bauung an. Die Höhe über NN beträgt ca. 150 m. Die Geländenei.dung
li.egt zwischen ca. 10 und 15 Prozent

2 . 3 . Nutzungen

Der überwiegende Teil der Untersuchungsfläche ist landwirtschaftlich
intensiv genutzt (vor allem Wei.nbau. verei.nzelt Obst) . Ausgenommen
ist hiervon das Grundstück im NO mit dem $ängerheim. welches z.T
als Dorligemeinschaftshaus dient

Entlang dieses Grundstückes wird ein etwa 10 m breiter Streifen
offenbar schon seit über 10 Jahren nicht mehr genutzt und ist ver-
wildert

Im derzeit noch gültigen. i.n (überarbeitung befindlichen Flächennut
zungsplan sind ca. 25% des Planungsgebi.etes als geplante Wohnbau

fi läche ausgewiesen .

2 . 4 . Vegetation

Zwischen den intensiv genutzten Rebstöcken kommt je nach Bewirt-
schaJltung der einzelnen Parzellen entweder Gras, ''Un''-Kräuter oder
gar kein Unter\-uchs hoch .

Inmitten der Reihen befindet sich eine Parzelle mit intensiv genutz-
ten Obstbäumen und -sträuchern. Neben Pflaumen. Kirschen und einer
Birne stehen dort auch ein paar Hartriegel (Cornus sanguinea) sowie
eine junger Walnußbaum (Juglans regie)

Die Böschung in Norden des Planungsgebietes sowie ein ca. 10 m brei-
ter Streifen vestli.ch des Sängerheim-Grundstücks (Flurstück 797)
sind mit wilden Sträuchern wie Holunder (Sambucus nigra), Rose (Rosa
canina), Schiebe (Prunus spinosa) und mit z.T. vervilderten Obst-
sträuchern wie Zwetschge (Prunus domestica) und Pfirsich (Prunus
persica) bewacllsen .

An Baumarten kommt noch die Robinie (R(ibinia pseudoacacia) hinzu
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6 Landespflegerische Maßnahmen

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen

Die vorhandenen naturnahen Gehölzstrukturen im Bereich des Sänger
heimes und der anschli.eßenzen Nord-Böschung verden weitestgehend er
halten und größtenteils als öflfentliche Grünfläche ausgewiesen.

Im Bereü.ch der geplanten Bebauung können zwei Obstbäume (Kirsche.
Birne) sowie der Nußbaum erhalten verden. Sie sind während der Bau-
arbeiten.besonders zu schützen.

Durch Verwendung wasserdurch]ässiger Be]äge ]iür alle zu befestigen-
den Flächen wird eine Verringerung der Grundwasserneubildung weit-
mög[i.cast vermieden. ]m Zusammenhang mit Auf].aßen an di.e Versicke-
rung der privaten Dachabwässer wird darüberhinaus die Erhöhung des
Oberflächenwasserabflusses und damit die zusätzliche mengenmäßige

Be.lastung von Kläranlage und Vorfluter minimiert

6 . 2 . Ausgleichsmaßnahmen

Um ei.nen Funktionsausgleich. wie er im Landespflegegesetz gefordert
wird. zu schaffen. muß u.a. das Landschaftsbi.Id wiederhergestellt
oder neu gestaltet werden. Dies wird versucht, durch die Festsetzun-
gen für das Anpflanzen yon Laubbäumen zu erreichen. Die Gemeinde ist
hi.erben gellordert. ii-i:e einzelnen Bauherren daraull zu drängen. daß
si.e diese Festsetzung auch umsetzen.

6 . 3 . Ers a tzmaßnahmen

Ein Ausgleich des landwirtschaftlichen Ertragspotentiales ist nicht
möglich. Ein Funktionsausgleich an anderer Stelle ist. da keine ent-
siegelbaren Flächen zur .VerJlügung stehen. allenfalls durch eine
Extensivierung anderer landwirtschaftlicher Flächen möglich. da
hierdurch die Nachhaltigkeit der Ertragsfunktion vergesse.rt wird.

Die von der Ortgemei.nde vorgeschlagene Fläche ist insoliern grund
sä tzlich geeignet
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Diese findet si.ch auch in ca. 30-40 -jährigen Exemplaren im geplileg-
ten Vorgartenbereich des Sängerheimes. Xn der NO.-Eckel des ].etzteren
steht eine große. schöngewachsene Esche.

Besonders geschützte Pflanzen wurden nicht gefunden

2 . 5 . Tierwelt

(über di.e Tierwelt lagen keine Daten vor. Mit dem Vorkommen besonders
seltener oder geliährdeter Tierarten ist jedoch aufgrund der vorhan-
denen Biotop- und Vegetationsstrukturen nicht zu rechnen.

2.6. Landschafts- und Ortsbild

Durch ihre Lage am Ortsrand beeinflußt die Untersuchungsfläche
sowohl das orts- wie auch das Landschaftsbild. Die vorhandenen

Gehölzelemente (Bäume am $ängerhei.m. Sträucher an der Böschung)
wirken als Ortsrandabschluß und schirmen den Ort von den intensiv
genutzten Weinbauflächen ab. Sie binden gleichzeitig den Ort an
di.esel $te].le i.n die Landschaft ein.

Die Bedeutung der landschaftlichen Einbindung wird durch die relief
bedingte schlechte Einsehbarkeit des Ortes in diesem Bereich ein
beschränkt

2 . 7 . Erholung

Die Brachf].äche am Sängerheim wird vermutlich von spielenden Kindern
genutzt. Die zum großen Teil gut befesti.glen landwirtschaftlichen
Wege im Untersuchungsbereich bieten gute Voraussetzungen ]lür die
ortsgebundene Naherholung. Eine darüber hinausgehende Bedeutung für
die Erholung kann nicht festgeste]].t werden.

2 . 8 . Schutze tabus

Das Planungsgebiet unterliegt keinem Schutzstatus



2 . 9 . Vorbelas tungen

Die wesentlichen Be]astungen 1]ür den Naturhausha]t gehen im P].a-
nungsgebiet von der Landwirtschaft aus. Die gerade im Weinbau im
allgemeinen hohen Einträge von Dünger und Pestiziden in den Boden
stellen in Verbindung mit der hohen Wasserdurchlässigkeit der Böden
und ihrem geringen physikochemi.schen Filtervermögen eine mögliche
bis wahrscheinliche Gefährdung des Grundwassers dar

Demgegenüber steht die negative Wasserbilanz während der Vege-
tationsperiode. die eine Grundwasserneubildung in diesem Zeitraum
nur ausnahmsweise zuläßt. Ei.n Nitrateintrag in das Grundwasser wäh-
rend der Herbst- und Wintermonate ist jedoch nicht auszuschließen.

Eine starke Belastung stellt die Landwirtschaft auch für Flora und
Fauna dar. Die erkennbare Ärtenarmut und eine von Gehölzen weitge-
hend ausgeräumte Landschaft im Planungsgebiet sind deren Folgen.



3 Zustandsbewertung

Um den Zustand von Natur und Landschajlt und deren voraussichtliche
Entwicklung zu bewerten. ist zunächst eine Analyse der vorhandenen
Landschalitsfunktionen (in Bezug auf die Ziele nach Abschnitt 1.2.)
erfordern.ch. Diese können von den vorhandenen l,andschaftsfaktoren
abgeleitet verden. Im Falle des Planungsgebietes sind folgende Fak-
toren bzv. Funktionen re].evang:

Landschaf tsf aktor zugeordnete Landschaf tsfunktion

Boden Lebensraum(Biotoppotential)
Wasserspeicher(Abflußverminderung)
Wasserliilter(Grundwasserbildung)
Landwirtschailtliche Produktionsfläche

Wasser Trinkwasser(Grundwasserneubildung)

Geländekl i. ma Fri s chluli t zuf uh r

Kaltluftentstehung
Kalt ]. uf t abfluß
Staubbi.ndung(durch Feuchtigkeit)

Pf ]. anzenbedeckung Artenvielfalt von Pillanzen und Tieren
Windschutz
Erosionsschutz
Immo. s lions s chut z

Klimatische Äusgleichswirkung
Landschaftsbild (Ästhetik)

Die einzelnen Landschaftsfunktionen stehen tniteinander in kotnplexen
Wechselbeziehungen und bilden entsprechend ihrer Intaktheit ein den
Zielen unter 1.2. mehr oder weniger entsprechendes ökosystem. Bei
ei.ner Bewertung müssen die planungsrelevanten Landschaftsfunktionen
und ihre Wechselbeziehungen analysiert. prognostiziert und beurteilt
werden .



3.1 Analyse und Bewertung des Zustands und der vor
aussichtlichen Entwicklung (ohne Eingriff) von
Naturhausha].t und Landschaftsbild

Zunächst ist darauf hinzuweisen. daß die hier getroffenen Aussagen
über die Landschaftsfunktionen auf einer lückenhallten Datenbasis be-
ruhen und insofern zum Teil nur Wahrscheinlichkeitscharakter besit-
zen. Eine detaillierte Untersuchung einzelner Aspekte kann daher
u.U. auch zu abweichenden Beurteilungen führen.

E:ine Bewertung ist auflgrund dieser Analyse dennoch zulässig und not-
wendig, da sie als Grundlage einer Beurteilung eines sehr schwer-
wiegenden Eingrilifs dient (Bebauung der ]ireien Landschaft), der mit
gravierenden Veränderungen für die einzelnen Landschaftsfunktionen
verbunden ist

Boden als Lebensraum(Biotoppotential)

Die Untersuchungsfläche hat keine außergewöhnlichen Standorteigen-
schaliten. Das Biotoppotential als Maß für die Bedeutung eines Stand-
ortes i.n Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz i.st demzufolge
gering .

Boden als WasserspeiQbQLypd -fiilter

Der Boden i.m Untersuchungsgebiet ist in der Lage. große Nieder-
schlagsmengen aufzunehmen. Der Oberflächenabfluß ist daher relativ
klein. dementsprechend gering ist auch die bei Starkregen den Vor-
fluter(Eckbach) belastende Wassermenge

Durch die während der Vegetationsperiode negative Wasserbilanz der
Fläche ist ihr Beitrag zur Grundvasserneubildung relativ klein. In
den Wintermonaten kann bei starken Niederschlägen dennoch ein Teil
des Niederschlagswassers in den Untergrund versickern und führt dann
wegen des relativ schlechten Filtervermögens des Bodens in Bezug auf
gelöste Stoffe zu einem Schadstoffeintrag in das Grundwasser
(Nitrat . Pestizide)

Die starke Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des Eintrags di.eger
StoEfie in den Boden und dem i.hres Erscheinens im Grundwasser führt
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in der Regel dazu, daß selbst bei soliortiger Nutzungsauligabe bzw

-extensivierung noch einige Jahre mit einem Anstieg des Schadstoff
eintrages in das Grundwasser gerechnet werden muß.

Inwieweit eine Grundvassergefährdung des betreffenden Brunnen be-
reits vorliegt. konnte den vorhandenen Daten nicht entnommen werden.
Da die Untersuchungsfläche jedoch nicht in einem Wasserschutzgebiet
liegt und außerdem relativ klein ist. dürfte ihr Einfluß auE die ak-
tuelle Trinkwassersituati.on sehr gering sein.

Boden als landvirtschafltliche Produktions111äche

Die im Planungsgebi.et vorkommenden Böden sind sehr ertragrei.ch. Die
Bedeutung dieser Tatsache wird durch die gegenwärtige tlberproduktion
in der europäischen Landwirtschaft (auch im Bereich Weinbau) relati-
viert. Langfristig könnte das Ertragspotential jedoch wi.eder an Be-
deutung gewinnen .

Wasser für die Grundwasgerneubildun

siehe Boden als Wasserspeicher/-fi.Iter

Geländekl i. ma

Die Untersuchungsfläche ist gleichzeitig KaltluJltentstehun4gs- und
-abflußgebiet. Wegen ihrer geringen Größe ist sie jedoch für die
ohnehin als problemlos einzustufende kleinklimatische Situation in
Bissersheim von untergeordneter Bedeutung.

Erosionsschutz

Die in Gefällerichtung angeordneten Reihen der Rebstöcke gewährlei
sten einen sehr geringen Schutz vor Wassererosion. Bei einer mittle
ren Erodierbarkeit der anstehenden Böden besteht Erosionsgellahr
Diese wird im Ostteil des Planungsgebietes durch die an die BÖ
schulg nach Süden anschließende Geländeablilachung wesentlich ver
ringen sein .



Die Bodenerosion verschlechtert die Ertragsbedingungen. Außerdem
werden nährstoflibeladene Bodenteilchen (Ton. Schlupf, Humus) in die

Kläranlage bzw. den Vorfluter geschvemmt

Landschallts- und Ortsbild

Die i.m Ostteil des Planungsgebietes vorhandenen Gehölze wirken bele-
bend auf das Landschailts- sowie das Ortsbild. Ihre Funktion als
Ortsrandbegrünung übernehmen sie nur punktuell; die im Westen lie-
gende. den Hang wesentlich weiter heraufgezogene und schlecht ein-
gebundene Bebauung dominiert das Erscheinungsbild des südlichen
Orts landes .

Artenvie[[ia[t von Pf].unzen und Tjerea

Obstbäume haben wegen ihrer Blüte eine gewisse Bedeutung für
Fluginsekten. Durch den direkten Kontakt zu den intensiv genutzten
Weinbauflächen und die damit verbundene Pestizidbelastung ist dieser
Zusammenhang im Planungsgebiet derzei.t vermutlich irrelevant

Die Artenvielfalt der Flora ist gering bis mäßig

3.2 Zusammenf assende Bewertung

r'l
Wesentliche Bedeutung hat im Planungsgebiet das landwirtschaftliche
Ertragspotential. Gleichzeitig stellt die intensive Weinbaunutzung
eine Belastung des Naturhaushaltes dar. Betroflien sind vor allen\ die
Funktionen Grundwasserneubildung und Ärtenvi.elfalt von Pflanzen und
Tieren, in gewissem Maße auch das Ertragspotential selbst (Erosion,
Anreicherung von Schadstoffen im Boden)

Positiv ist die Wi.rkung der im östlichen Teil noch vorhandenen
Gehölze als Restbiotop sowie für das Landschaiitsbi.Id z.u verbuchen.
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4 Analyse und Bewertung der Auswirkungen des
geplanten Vorhabens auf Naturhaushalt und
Landschaftsbild

Grundsätzlich i.st jede Bebauung mit der Zerstörung des vorhandenen
Lebensraumes und einer mehr oder weniger großflächi.gen Bodenver-
siegelung verbunden. Entsprechend schwierig ist es, bei einen sol-
chen Eingrillll adäquate Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen
(Funktions ausgle i. ch )

Auch aufl den Gartenflächen ist in der Regel zunächst mit einer Zer-
störung der vorhandenen Bi.otope zu rechen; hier wird an ihrer Stelle
ein anderer Lebensraum geschafiien. der im vor]iegenden Fa]].e als
etwas höherwerti.g einzustufen ist

Der dieser Analyse zugrunde liegende Bebauungsplanentvurf sieht eine
Erhaltung des wilden Gehölzaullwuches vor. Die geplante Bebauung
beschränkt sich damit aufl die intensiv genutzte Landwirtschaftsflä-
che. Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes bleiben daher auf diesen
Bereich beschränkt :

Das landwirtschaftliche Ertragspotential wird durch die geplante
Bebauung unumkehrbar zerstört

Bei Anschluß der Oberflächenentwässerung an die Kanalisation wird
der Spitzenabfluß im Vorfluter erhöht. Gleichzeitig verringert
sich damit die Grundvasserneubildung.

Im Bebauungsplanentwurf wird eine Ortsrandbegrünung durch Pflanzbin
dungen für Bäume im Bereich der privaten GrünJllächen vorgeschlagen
Für das Landschaftsbild ergeben sich daher folgende Konsequenzen:

Das vorhandene Ortsrandgrün bekommt z.T. die Funktion. i.nnerört
l schen Grüne

Die Bebauung zieht sich weiter den Hang hinaufl und ist damit aus
wesentlich größerer Entfernung wahrnehmbar. Die geplante Orts-
randbegrünung gewährleistet nach einigen Jahren Aufwuchszei.t wie-
der eine landschaftliche Einbindung des Ortes in diesen Bereich.
Der ursprüngliche. dorftypische Ortsrandcharakter läßt sich
allerdings nicht wiederherstellen.
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5 Landespflegerische Zielvorstellungen

Der vor.liegende. FNP mit integriertem Landschaftsplan empfiehlt eine
Verbesserung der Ortsrandbegrünung, vor allem im Bereich der Neubau-.

gebiete. Diese Zielvorstellung wurde bereits in dem vorliegenden
Bebauungsplan-Vorentwurf berücksichtigt

Als weitere. vorhabenbezogene Zie]vorste]].unten sind zu nennen

Erhaltung der vorhandenen Kleinbiotope (Streifen am Sängerheim
sowie Böschung) , ggf. Ergänzung

Bestandssicherung von Bäumen. die der geplanten Bebauung nicht
entgegen stehen

Möglichst weitgehende Erhaltung der Infiltrierbarkeit des Bodens
(Verwendung von vasserdurch]ässi.gen Be]ägen für a].le Verkehrs-
flächen)

Versickerung des Niederschlagswassers von Dachflächen im Bereich
des Planungsgebietes (z.B. in privaten Sickergruben)

Verwendung einher.mischen und standortgerechter Pflanzenarten fuji
öffentlichem und pri.vaten Grünflächen
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Es handelt sich hierbei. um eine intensiv genutzte Ackerfläche im
Auenbereich des Eckbaches (si.ehe Anlage) . Aus landespflegerischer
Si.cht wäre hier die opt.image Nutzungsform extensiven Grünland.

Diese Nutzung würde auch einer Renaturierung des Eckbaches i.n diesem
Bereich nicht entgegenstehen. Im Gegenteil wäre z.B. eine periodi-
sche (überflutung der Fläche sowohl aus wasserwirtschaftli.chen Grün-
den (Retention als Ausgleich der Abflußerhöhung im Baugebiet) wie
auch aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes (Feuchtwiesen sind
bestandsgefährdete Biotoptypen) zu begrüßen.

Bei. den zur Umwandlung erforderlichen Maßnahmen wird auf eine
Wiesenansaat bewußt verzichtet. Damit wird die Gefahr des Einbrin-
gens von standortuntypischen Pflanzenarten vermieden. Wesentli.ch
bessere Ergebnisse im Hinblick auf die optimale Artenzusammensetzung
bietet das Mulchen mit im Sommer gewonnenen Mähgut von einer anderen

Wiese aufl vergleichbarem Standort.

Eine solche ist in diesem Falle direkt im Bachoberlauf noch zu ibn
den und sollte dementsprechend genutzt werden.

6.4 Flächenbilanzierung zur Bewertung des
Verhältnisses Eingriff - Ausgleich

Grundlage di.esel Flächenwettbilanzierung ist der vorläullige Bewer-
tungsrahmen [iür Biotoptypen der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfa].z.
Zweck der Bi[anzierung ist. bei der Ermitt]ung der erforder].schen
F].ächengrößen feür Ersatzmaßnahmen einen allgemeingültigen Maßstab zu
verwenden. sofern hierfür keine anderen Anhaltspunkte zur Verfügung
s Lehen .

r'3

Der Bewertungsrahmen enthebt den Eingriffverursacher jedoch nicht.
aub der Grundlage einer sorgfältigen Analyse der beeinträchtigten
Landschaftsfunktionen nach Möglichkeit genau diese auch ~auszuglei-
chen
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Bei der Bewertung des Ausgangszustandes ist von folgenden Flächen
und Wertkategorien auszugehen:

Flächentyp Gaße Wert- Biotoptypen

iiüex potential

Vorhandene Bebautmg(Sängerheim)

Weinbaufläche

Parzel].e mit(X)stbäuinl und Sträuchern

Böschtmg im M)öden

(;ehölzfläche am Sällgerheim

1000 mz
10850 u2

460 mz

160 M2

530 Mz

BwtandmMüttlW
0,3 3255

0,5 230

0,6 %

0,7 371

13000 Mz 3952

f'n

Die Planung beinhaltet folgende Flächen und Wertkategorien

Vorhandene Bebauimg(Sängerheim)

Verkehrsfläctn(lvmserdurdllässiges Pflaster)
Wo})nbauflächen (9970 aP)

davon 45% {iberbaulnre F].äche

558 Hausgärten

(;rünbutand

zusätzl . öffentl. Grün (still. Säwerheün)

E:inzelbätne per Pflanzbindung auf Verkehrsfl .

E:inzelbäun per Plilanzbindtmg auf privatfl .

1000 M2 Bestaixiserhaltung

1000 uz 0,1 ].00

4486 mz 0,0

5484 Mz 0,4

530 Mz 0,7

500 mz 0, 6

3 Stuck ä 20 E:i:rü
27 Stück ä 10 E:iJÜ

0

2193

371

3W

60

no

r'3
13000 Mz 3n4

Biotop typenpoten tia].-Def izit 658 Einher ten

ErJlorderliche Flächen ]iür Ersatzmaßnahmen

z.B. Aufwertung von.2200 mz Äcker].and (Wertindex 0,3) um 0,3 durch
Umwandlung in extensiv genutztes Grünland (Wertindex 0,6)

2200 Mz x 0,3 = 660 Ei.nheiten.
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B-PLAN DER GEMEINDE Bl$SERSHEIM
''AN DER ROTTWEGSHOHL"

BEGRÜNDUNG 2

l Erfordernis der Planaufstellung

Wegen der in der Gemeinde herrschenden Nachfrage nach Baugrundstücken
hat die Gemeinde Bissersheim besch].assen, den Bebauungsplan
"An der Rottwegshohl" aufzustellen.

2. Einfügung in die Bauleitplanung und in die überört].sche Planung

vorgesehenJsznen Flächen in öst].scher Richtung werden gemäß S l Abs. l
Vohnungsbauerleichterungsgesetz in die "Änderung zum Flächennutzungs-
plan der Verbandsgemeinde Grünstadt Land" aufgenommen.

3 . Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan "An der Rottwegshohl" erstreckt sich

wirtschaftlich genutzte Flächen.

4. Bestand innerhalb und ausserhalb des räunlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsp].ares

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der Rottvegshohl" ist in der
Zeichnung mit dick gestrichelter Linie umfahren. Der Geltungsbereich ist
nach Flurstücksnummern im Beschluß zur Offenlegung beschrieben.
Von dem Bebauungsplan sind im wesentlichen zur Zeit landwirtschaftlich
genutzte Flächen. sowie ein bebauten Grundstück (Sängerhein) betroffen
Das Gelände des Geltungsbereiches fällt von Südwest nach Nordost um fund

Der Testen des Geltungsbereiches wird durch den "südring" und einen Fußweg
der Norden durch einen Anliegerweg und der Süden und Osten des Gebietes
durch landwirtschaftliche Wirtschaftsvege begrenzt
Weitere Einzelheiten zum Bestand können dem beigefügten landes-
pflegerischem Planungsbeitrag entnommen werden. . .. ...
Nach mündlicher t)berlieferung existiert auf dem Grundstück P].an Nr. /vü
südlich des Sängerheimes ein unterirdischer Schutzraum. der während des
2. Weltkrieges von der Bevölkerung genutzt wurde. Der Schutzraum ist mit
Halzverstrebungen zusätzlich gesichert.
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5 . Erläuterung der P].anung

5 . 1 Bebaubare Flächen

Als Ärt der baulichen Nutzung ist für den gesamten Geltungsbereich des
B-P]anes -VA- (a]].gemeinen Wohngebiet) vorgesehen. Diese Festsetzung ist
aus dem vorhandenen Flächennutzungsplan, der "Wohnen'' vorsieht. entwickelt
Die Wohnbauf[ächen sind zur Deckung des dringenden Wohnbedarfes a].s Einze]
und Doppelhäuser vorgesehen. Es sind Sattel- oder Valmdächer mit 25 bis
45 Grad Dachneigung zulässig. (alte Teilung)
Die Bauweise im gesamten Geltungsbereich ist als "Offene Bauweise" fest-
gelegt. Hierbei sind Gebäudelängen bis 30 n zulässig. Die Garagen sind ent
weder innerhalb der bebaubaren Flächen oder auf den für Garagen vorge-
sehenen Flächen im seitlichen Baulich auf der Grenze mit Sattel- oder
Valmdach zu errichten. Für die Dachneigung und Dacheindeckung der Garagen
gelten die Vorschriften wie für das dazugehörige Wohnhaus.
Ausnahmsweise sind für Garagen auf Grundstücksgrenzen auch Flachdächer
oder flachgeneigte Dächer zulässig.
Zur Wahrung des ortsüblichen Haßstabes wird die Zahl der Wohnungen auf
2 Stück je Gebäude begrenzt.
Wegen der Lage der Bauflächen am Ortsrand nit übergang in die freie Land-
schaft ist besonderer Wert gefegt auf Festsetzungen über die Ste].lung der
baulichen Anlagen - paralell zu den straßenseitigen Baugrenzen - und die
Dachform und Dachneigung. Es ist vorgesehen gemäß Planeintrag die First-
richtungen für die Gebäude im Vendeplatzbereich zwingend vorzuschreiben.
(Hofbi].dunng, sonstige Eckgrundstücke Firstrichtung wahlweise
gemäß Planeintrag)
Weiterhin sind in Bebauungsp]an Rege].unger über die Höhe der Traute aufge-
nommen. Wegen der im alten Ortskern vorherrschenden roten bis dunkelbraunen
Tonziege].eindeckungen sollen diese Farben für die Dacheindeckung des Bauge-
bietes auch verwendet werden .
Wegen der vorhandenen Topographie des Geländes ist die Zahl der Vollge-
schosse auf ein Vo].Igeschoß und ein ausgebautes Dachgeschoß begrenzt. Je
nach Ge[ändever[auf ist ein weiteres Voll.geschoß in Ke]]ergeschoß genäß
Planeintrag zulässig.1')

5 .2 Verkehrsanlagen

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über den Südring und die neue
Planstraße. aus dem Baugebiet führt in nördlicher Richtung ein öffent-
licher Veg, in dem auch der notwendige Abwasserkanal sowie Versorgungslei-
tungen verlegt werden sollen. Ein weiterer Weg für Fußgänger ist in
südöstliche Richtung vorgesehen.
A].s verkehrsberuhigende Maßnahme ist bein Anschluß der Planstraße an den
Südring ein Fahrbahnversatz um eine Straßenbreite :vorgesehen.
Die P[anstraße ist a].s "Sackstraße mit Vendebereich" vorgesehen. In gering-
fügigen Umfang werden Baugrundstücke über "lfohnwege" mit Anschluß an den
Vendeplatzbereich erschlossen. Alle öffentlichen Straßen und Wege sollen
als "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung" ausgebildet verden. Vor-
gesehen ist verkehrsberuhigter Ausbau durch Gestaltung mit Beton- und
Naturpflastersteinen ohne Trennung vor Fahrbahn und Gehwegflächen nit einer
HI t telrinne
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5 . 3 Grünordnung

Die nach dem Landespflegegesetzt von Rheinland-Pfalz erforderlichen Äus-
g].eichsmaßnahmen fur Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch planer
asche Festsetzungen weitgehend innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau
ungsplanes ausgewiesen. Zur Begründung der landespflegerischen Begleit-
planung wird verwiesen auf die beigefügten Unterlagen des Büros für Land
schaftsp].anung, DIDI. Ing. Andreas Valentin, Ebertsheim.

6 . P]anentwick].ung und Folgeverfahren

Wegen des dringenden Wohnungsbedarfes soll nach Annahme des B-Planent-
wurfes durch die Gemeinde mit dem Umlegungsverfahren begonnen verden.
Hierbei wird zunächst geprüft. ob eine freivi]].ige Baulandumlegung möglich
ist. Andernfalls wird das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren so schnell
wie möglich durchgeführt werden.
Es ist beabsichtigt. mög]ichst schne]] Baugrundstücke zu bi].den uhd Er-
schließungsmaßnahmen durchzuführen, um den unter Runner l erläuterten
Bedarf an Baugrundstücken für Vohnbaunaßnahmen möglichst schnell decken zu
können

7. Erschließung und Versorgung

Die Erschließung des Gebietes erfo].gt für den Verkehr vie bereits er].äutert
durch Ansch].uß an den Stidring.
Die notvendigen Ver- und Entsorgungsleitungen werden an das vorhandene Ver-
und Entsorgungsnetz des Ortes angeschlossen. Hierbei ist vorgesehen, die
Äbwasser].eltungen über den Fußweg Richtung Norden zur Luipoldstraße
zu führen. Die Wasserleitung wird im Bereich des Südringes angeschlossen.
Hierbei ist noch zu prüfen ob die vorhandene Leitung bereits zu einem Ring
gesch].oasen ist oder ob dies im Rahmen der Neuanschließung erfolgen kann.
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8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Bedingt durch den natürlichen Geländeverlauf und den in Bereich der
Straßenflächen vorherrschenden tragfähigen Untergrund .ist sowohl bei der
herstellung der Verkehrsflächen als auch bei der Herstellung der sonstigen
Erschließungsanlagen von günstigen Voraussetzungen auszugehen.
Die Kosten werden überschläglich wie folgt ermittelt:

Kanal ca .
Wasserleitung ca.
St z'aß enbeleuchtung
Straßen- u. Gehwege

300 n x 450,
220 m x 400,

10 L x 4.000,
1.000 m2 x 200,

0M/m
0M/n
DM/Stck
DM/m2

135 . 000 , - DM
88 . 000 , - DM
40 . 000, - DM

220 . 000 , - DM

483 . 000 , - DM
72 . 000 , - DMBaunebenkosten rd. 15 %

555 . 000 , - DM

555.000,- Dl{ : rd. 12.000 m2 rd. 46.- DM/m2 Grundstücksfläche

Die anfallenden Kosten werden entsprechend der einschlägigen Satzungen
und Regelungen der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde unge].egt und
abgerechnet .

Bissershein. im Juni 1991

f'3

:'3 Ortsbürgermeister

Hinweis :

Die beigefügten Erläuterungen zur Landschafts- und Grünordnungs
planung sind Bestandteil. dieser Begründung.

Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dilrkheim
Bad Dtlrkheim, den ilirÖ:.g=(.//U.4

.l (Eichner)
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